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Beschlussvorschlag 

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bis Ende des vierten Quartals 2024 ein 
Atelierprogramm zu erarbeiten. Parallel zum Freiraummanagement soll gemeinsam mit 
erfahrenen Partnern wie dem Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler e.V. ein Konzept 
zum Erhalt und Neuschaffung von Atelierräumen für bildende Künstler:innen ausgearbeitet 
werden.  

2. Das Atelierprogramm soll auch einen Kriterien - und Maßnahmenkatalog beinhalten, der 
definiert, welche Voraussetzungen Künstlerinnen und Künstler erfüllen müssen (bspw. 
Professionalität, Residenz, thematische Befassung mit Leipzig etc.), um über das Programm 
entsprechende Arbeitsräume bekommen zu können. 

3. Sofern bereits Gebäude für die kulturelle und künstlerische Nutzung im Rahmen der 
Umsetzung des Freiraummanagements identifiziert wurden, sind diese auch auf eine 
Nutzbarkeit für Ateliers zu prüfen. Die Akquise geeigneter Arbeitsräume für bildende 
Künstler soll verstärkt und das Schaffen von Atelierräumen bei städtebaulichen Projekten 
intensiver berücksichtigt sowie andererseits deren Vergabe an Künstlerinnen und Künstler 
besser gesteuert werden.  

4. Nach der Erarbeitung des Konzepts soll dessen Umsetzung in einer Pilotphase von 2 Jahren 
getestet und im Abschluss daran evaluiert werden. 

 
Sachverhalt 
Durch das stetige Wachstum der Stadt und den sich verändernden Mietmarkt wird es für bildende 
Künstlerinnen und Künstler immer schwieriger, geeignete und vor allem bezahlbare Atelierflächen zu 
finden. Sie drohen dadurch, aus der Stadt verdrängt zu werden. 

Leipzig profitiert wirtschaftlich, touristisch und kulturell vom hohen kreativen Potenzial der 
Künstlerinnen und Künstler, die einen beträchtlichen Anteil für die Lebensqualität aller Bewohner 
dieser Stadt leisten. Darüber hinaus steht unsere Stadt - neben musikalischer, dichterischer und 
darstellender Exzellenz und kultureller Vielfalt - für zeitgenössische bildende Kunst mit einer 
besonderen nationalen und internationalen Strahlkraft, die mit Städten wie Berlin vergleichbar ist. 
Für viele Künstlerinnen und Künstler stellt die Stadt bzw. Leipzig ein zentrales Thema ihres Schaffens 
dar. Eine vermehrte Abwanderung von Künstlerinnen und Künstlern in das Umland oder andere 
Regionen kann sich negativ auf die kulturelle Landschaft in unserer Stadt auswirken. Deshalb halten 
wir es für sinnvoll, wenn die Stadt bei der Suche nach Arbeitsräumen für Künstler ein eigenes 
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Atelierprogramm intensiviert. 

Eine Anbindung des Atelierprogramms an das Kompetenzzentrum Freie Szene und/oder das 
Freiraummanagement, wie im Verwaltungsstandpunkt zum Ursprungsantrag vorgesehen, erscheint 
suboptimal, weil die Zielgruppen hier mitunter weit auseinander driftende Interesse haben. Dessen 
ungeachtet können sich durchaus Synergien ergeben, die genutzt werden sollten. 

 
Anlage/n 
Keine 
 


